
 Was ist BuT? 
 
Mit dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden 
Kinder ab 0 Jahren und Jugendliche finanziell unter-
stützt, wenn ihre Eltern ein kleines Einkommen haben.  
Mit BuT sollen alle Kinder und Jugendlichen in der 
Krippe und dem Kindergarten, der Schule und der  
Betreuung gut mitmachen können und in der Freizeit 
etwas erleben. Auch Erwachsene bis 25 Jahre ohne 
eigenes Einkommen werden unterstützt, wenn sie in 
die Schule gehen. 
 
BuT ist eine staatliche finanzielle Leistung (= Geld),  
auf die Kinder und Jugendliche einen Rechtsanspruch 
haben, wenn ihre Eltern ein kleines Einkommen haben.  

Für was bekommt  
Ihr Kind Geld? 
•   Klassen- und Kita-Fahrten 
•   Mittagessen in der Schule 
•   Nachhilfe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Mittagessen in der Kita (Krippe oder Kindergarten) 
•   Schulmaterial 
•   Tagesausflüge in der Schule oder Kita 
•   Fahrkarte für Bus und Bahn ab der 11. Klasse  
•   Bis 18 Jahre: Für Aktivitäten in der Freizeit  

(z. B. Sportverein, Musikschule) pauschal 15 Euro  
pro Monat 

 
 
 
 

 Was müssen Sie tun? 
 
1.  Melden Sie sich bei uns z. B. per Telefon oder E-Mail. 

Sie brauchen keinen Antrag auszufüllen, es reicht  
eine formlose Mitteilung. 

2. Schicken Sie alle Nachweise, z. B. 
    •   die Schulbescheinigung (bei Kindern unter  

sieben Jahren und Jugendlichen ab 15 Jahren) 
    •   den Brief der Schule für die Klassenfahrt 
    •   die Entgeltfestsetzung für das Mittagessen  

in der Kita oder  
    •   den Konto auszug über einen Vereinsbeitrag.

Ausnahme Nachhilfe 
Für die Nachhilfe müssen Sie einen  
Antrag stellen.  
Diesen erhalten Sie hier:  
www.frankfurt.de, Suche: Lernförderung

Was ist ein Rechtsanspruch?  

In Gesetzen wird festgelegt, 

wer Geld erhalten kann  

und wer nicht. Die Personen, 

die Geld erhalten können, 

haben darauf einen Anspruch. 

Das heißt, sie haben ein  

Recht, Geld zu erhalten und 

können es auch einklagen. 

Was ist eine formlose Mitteilung?  

Hier einige Beispiele: 

 

Meine Tochter Anna geht in den Kindergarten  

und isst dort zu Mittag.  

 

Mein Sohn Abdelkader geht in den Kindergarten und  

macht einen Ausflug. 

 

Meine Tochter Ayse fährt auf Klassenfahrt.  

 

Mein Sohn Yousuf möchte Gitarre lernen.  

 

Meine Zwillinge Marlene und Max gehen in die Schule  

und brauchen Schulmaterial.

„Mir ist wichtig, dass alle Kinder 
dabei sein können. Teilhabe 
darf nicht vom Einkommen der 
Eltern abhängen. BuT ist eine 
echte Chance – lassen Sie sie 
nicht verstreichen.“

Elke Voitl, Dezernentin für  

Soziales und Gesundheit der  

Stadt Frankfurt am Main

Für diese Leistungen erhält 

die Schule, die Kita, der  

Anbieter das Geld direkt.

Für diese Leistungen erhalten 

Sie das Geld direkt, um die 

Kosten selbst zu bezahlen.

Unser Tipp: Fotografieren  

Sie die Nachweise und  

senden Sie sie einfach per  

E-Mail an uns.



 Wer bekommt BuT? 
 
Erhalten Sie eine der folgenden Leistungen? 
•   Kinderzuschlag 
•   Wohngeld 
•   Sozialhilfe       
•   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
•   Bürgergeld 
 
     Dann haben Ihre Kinder Anspruch auf BuT. 
 
 
 
Sie sind über 18 Jahre, gehen zur Schule und haben 
kein eigenes Einkommen?  
Dann haben Sie Anspruch auf alle Schul-Leistungen  
von BuT (Schulbedarf, Mittagessen, Ausflüge, Klassen-
fahrten, RMV-Ticket, Nachhilfe). 

 Wer hilft mir?  
Erhalten Sie Kinderzuschlag, Wohngeld, Sozialhilfe  
oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz? Dann erhalten Sie hier Informationen und  
Unterstützung:  
 

 Stadt Frankfurt am Main, Jugend- und Sozialamt 
    E-Mail: Bildung-Teilhabe@stadt-frankfurt.de 
     

    Telefon: 069-212-33133  
    Zeiten der Hotline:  
    Montag bis Donnerstag  
    8 – 12 und 13 – 15 Uhr 

                          Freitag 8 – 12 Uhr  
 
 
 
    www.frankfurt.de 
    Suche: BuT 
 
 
 
Erhalten Sie Bürgergeld? Dann erhalten Sie hier  
Informationen und Unterstützung:  
 
 
 
 

 www.jc-frankfurt.de 
 
 
 
 
 

 jobcenter.digital 
    

BuT 
Das Bildungs- und  
Teilhabepaket

Dabei sein! Erfolg haben! 
Chancen für Kinder, Jugendliche  
und junge Erwachsene 

Sie haben ein kleines Einkommen und erhalten  
keine regelmäßigen Sozialleistungen?  
Lassen Sie sich vom Jobcenter oder vom Jugend-  
und Sozialamt zu BuT-Leistungen beraten.

Sie haben ein Recht  

auf Beratung.  

Sprechen Sie uns an,  

wir beraten Sie gern.


